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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 08/0105 

422 - Fachbereich Kindertagesstätten Datum: 21.02.2008 
Bearb. : Herr Schröder, Martin Tel.: 144 öffentlich 

Az. :   
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Ausschuss für junge Menschen 05.03.2008

 
 
Ev. Kindertagesstätte Falkenberg - Umwandlung von zwei Wechselgruppen in eine 
Familiengruppe zum Kindergartenjahr 2008/2009 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harksheide wird für die Umwandlung von zwei 
Wechselgruppen in eine Familiengruppe zum Kindergartenjahr 2008/2009 in der Ev. 
Kindertagesstätte Falkenberg für folgende Maßnahmen die Genehmigung zum vorzeitigen 
Baubeginn erteilt:  
- Erstausstattung für 5 Krippenkinder 3.300,00 € 
- Umbauten im Sanitärbereich  2.542,69 € 
- Ruheraum für bis zu 6 Kleinkindern 4.469,71 € 
                 10.312,40 €, davon 90 % = 9.281,16 € 
 
Da eine Berücksichtigung der Kosten in der Prioritätenliste für das Jahr 2008 nicht mehr 
möglich ist, soll der Investitionskostenzuschuss in Höhe von 90 % der Kosten, höchstens 
jedoch 9.281,16 €, bei der Aufstellung der Prioritätenliste 2009 mit berücksichtigt werden. 
 
Der vorzeitige Baubeginn erfolgt auf eigenes Risiko und beinhaltet keine Entscheidung über 
die Gewährung von Zuschüssen. 
 
Der Umbau der Küchenzeile in einen Nassbereich mit Wickeltisch und die Erweiterung des 
Gruppenraumes um ca. 12 m² durch das Versetzen der Fensterfront bis ans Ende des 
Vordaches werden abgelehnt, da diese für die Erteilung der Betriebserlaubnis nicht 
erforderlich sind. 
 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Ausschuss für junge Menschen hat in seiner Sitzung am 21.03.2007 die Schaffung einer 
neuen Familiengruppe in der Ev. Kindertagesstätte Falkenberg zum Kindergartenjahr 
2008/2009 zugunsten von zwei Wechselgruppen befürwortet. Die Anträge für die dafür  
erforderlichen Investitionen sollten von der Kirchengemeinde spätestens bis zum 15.10.2007  
gestellt werden. 
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Mit Schreiben vom 12.10.2007 (siehe Anlage 1) bzw. 15.02.2008 (siehe Anlage 2) hat die 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harksheide folgende Investitionsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Umwandlung der zwei Wechselgruppen in eine Familiengruppe 
gestellt:  

1. Anschaffungen für Krippenkinder (Bewegliche Ausstattung) – ca. 6.014,00 € 
2. Umbau der Küchenzeile in einen Nassbereich mit Wickeltisch – ca. 2.050,00 € 
3. Umbauten im Sanitärbereich – ca. 3.560,00 € 
4. Ruheraum für bis zu 6 Kleinkindern – ca. 6.509,00 € 
5. Erweitung des Gruppenraumes um ca. 12 m² durch das Versetzen der Fensterfront 

bis ans Ende des Vordaches – ca. 38.750,37 € 
 
Zu 1.: Anschaffungen für Krippenkinder (Bewegliche Ausstattung) 
Die Kindertagesstätte hat alle benötigten Anschaffungen aufgelistet und Preise aus jeweils 
drei unterschiedlichen Katalogen aufgeführt. Unter Berücksichtigung des jeweils günstigsten 
Angebotes für die einzelnen Anschaffungen würden die Kosten der Erstausstattung für die 
Krippenkinder 6.014,80 € betragen. 
 
Um alle Träger gleich zu behandeln, hat der Fachbereich Kindertagesstätten in einem 
internen Arbeitspapier festgelegt, welche Erstausstattung bei der Umwandlung in 
Krippenplätze benötigt wird. Für die Schaffung von fünf Krippenplätzen werden demnach 
3.300 € veranschlagt. 
 
Für die Erstausstattung sollte der Kindertagesstätte Falkenberg daher ein Zuschuss in Höhe 
von 2.970 € (90 % der Kosten) bewilligt werden. Sollten darüber hinaus Anschaffungen im 
Rahmen der Erstausstattung erforderlich sein, sind diese über das Budget der Einrichtung zu 
finanzieren. 
 
 
Zu 2.: Umbau der Küchenzeile in einen Nassbereich mit Wickeltisch 
Dieser soll erfolgen, damit das Wickeln der Kinder für Notfälle auch ohne verlassen des 
Gruppenraumes, also im Gruppenraum selber, stattfinden kann. Hierfür wurden Kosten in 
Höhe von ca. 2.050 € veranschlagt. 
 
Nach Ansicht des Fachbereiches ist eine Wickelmöglichkeit im Sanitärbereich ausreichend. 
Auch die Erteilung einer Betriebserlaubnis durch den Kreis Segeberg ist hiervon nicht 
abhängig. Daher sollte der Umbau der Küchenzeile in einen Nassbereich mit Wickeltisch 
abgelehnt werden. 
 
Zu 3.: Umbauten im Sanitärbereich 
Im Sanitärbereich soll durch die Versetzung der Schulkindertoilette ein abgetrennter Wickel- 
und Waschbereich mit einer ausziehbaren Treppe entstehen. 
 
Die günstigsten Anbieter hierfür sind: 
Wasch- und Wickelplatz Produktionsschule Altona 1.456,56 € 
Sanitärumbau   Firma S. Ewert     552,76 € 
Säuglingspflegebecken Varicor Spectra     533,37 € 
 
Die Gesamtsumme für diese Maßnahme beläuft sich auf 2.542,69 €. 
 
Da der Umbau des Sanitärbereiches dringend für die Erteilung der Betriebserlaubnis 
erforderlich ist, sollte der Kindertagesstätte Falkenberg daher ein Zuschuss in Höhe von 
2.288,42 € (90 % der Kosten) bewilligt werden. 
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Zu 4.: Ruheraum für bis zu 6 Kleinkindern 
Durch die Abtrennung eines Raumes im Bereich der bisherigen Empore im Gruppenraum 1 
entsteht ein Ruheraum von ca. 10 m². 
 
Es wurden drei Angebote über die Trockenbauarbeiten eingereicht. Das günstigste Angebot 
hat die Firma Ernst Bohle GmbH mit einem Preis in Höhe von 3.890,30 € abgegeben. Für die 
Elektroarbeiten wurden ebenfalls drei Angebote eingereicht, diese wurden um den Einbau 
von zwei Schaltern für die Oberlichtöffnung inkl. Fensterantrieb reduziert. Das günstigste 
Angebot hat die Firma Sven Tiedemann Elektrotechnik mit einem Preis in Höhe von 579,41 € 
abgegeben. 
 
Da ein Ruheraum dringend für die Erteilung der Betriebserlaubnis erforderlich ist, sollte der 
Kindertagesstätte Falkenberg daher für die Trockenbauarbeiten ein Zuschuss in Höhe von 
3.501,27 € (90 % der Kosten) und für die Elektroarbeiten in Höhe von 521,47 € (90 % der 
Kosten) bewilligt werden. 
 
Zu 5.: Erweitung des Gruppenraumes um ca. 12 m² durch das Versetzen der Fensterfront bis 
ans Ende des Vordaches 
Die Kindertagesstätte Falkenberg verweist auf die Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung 
für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen, wonach für eine 
Familiengruppe mit 15 Kindern eine Grundfläche von mehr als 50 m² vorgesehen ist. 
 
Für die Erteilung der Betriebserlaubnis sind allerdings nur ca. 40 m² erforderlich, die auch 
vorhanden sind. Die räumlichen Anforderungen sind vom Kreis Segeberg in einem 
Arbeitspapier in Anlehnung an die KiTaVO von 1992 festgelegt worden. Daher ist aus Sicht 
des Fachbereiches eine Erweiterung des Gruppenraumes nicht erforderlich und sollte daher 
abgelehnt werden. 
 
Unter diesem Punkt wird u.a. erwähnt, dass die Terrassentüren seit längerem und die 
Heizkörper abgängig sind. Anträge auf Erneuerung wurden zwar in den vergangenen Jahren 
schon öfter gestellt, allerdings wurden diese nicht fristgerecht und ohne drei Angebote 
eingereicht. Daher mussten diese bisher immer abgelehnt werden. Aus Sicht des 
Fachbereiches und der Heimaufsicht des Kreises Segeberg müssen die Terrassentüren und 
Heizkörper nicht sofort erneuert werden. Investitionskostenanträge hierzu sind daher 
gesondert in den Folgejahren zu stellen. 
 
 
Der Gesamtzuschuss setzt sich somit wie folgt zusammen: 
 
Erstausstattung für 5 Krippenkinder  3.300,00 € 
Umbauten im Sanitärbereich   2.542,69 € 
Ruheraum für bis zu 6 Kleinkindern  4.469,71 € 
                10.312,40 €, davon 90 % = 9.281,16 € 
 
Die Kostenberechnungen mit den entsprechenden Angeboten konnten erst am 19.02.2008 
eingereicht werden. Eine Berücksichtigung der Kosten in der Prioritätenliste für das Jahr 
2008 ist somit nicht mehr möglich. Der Investitionskostenzuschuss in Höhe von 90 % der 
Kosten, höchstens jedoch 9.281,16 €, sollte daher bei der Aufstellung der Prioritätenliste 
2009 mit berücksichtigt werden. 
 
Da die Schaffung von Krippenplätzen in Norderstedt zum Kindergartenjahr 2008/2009 
dringend erforderlich ist, sollte nach Ansicht des Fachbereiches der Kirchengemeinde 
Harksheide der vorzeitige Baubeginn genehmigt  werden. Der vorzeitige Baubeginn erfolgt 
jedoch auf eigenes Risiko des Trägers und ohne Begründung eines Rechtsanspruches auf 
eine Zuschussgewährung. 
 


